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Voraussetzung dafür, dass Menschen am Arbeitsmarkt teilnehmen und ihre Arbeit gut 
ausführen können, ist, dass sie gesund sind. Krankheit und Unfälle verursachen menschli-

In den vergangenen Jahren ist ein Wandel zu beobachten, was die Belastungen und somit 

-

-
kungen und psychische Krankheiten bleiben auf hohem Niveau bzw. steigen sogar. Arbeit-

vertreter/-innen nur unzureichend über ihre Rechte Bescheid oder nutzen ihre Möglich-

-

sicherer zu machen. 

AK-Präsident

Dr. Johann Kalliauer
AK-PRÄSIDENT

Dr. Josef Moser, MBA
AK-DIREKTOR

GESUNDHEIT IST DAS HÖCHSTE GUT 

VORWORT
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SCHRITT 1: 
BETEILIGUNG IM ARBEITNEHMER-
SCHUTZ SICHERSTELLEN 

-
sentliches Handlungsfeld von Betriebsräten. 

-

wesentlich am innerbetrieblichen Arbeitneh-
 

Überwachungsrecht

-
-

-

 das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

 
 
 -

nungen. 

Interventionsrecht

allen Angelegenheiten, welche die Inter- 
-
-

nahmen und die Beseitigung von Mängeln 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
der Vermeidung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten.

Informationsrecht
 

geberin/den Arbeitgeber dazu, den Betriebs-
rat über sämtliche Angelegenheiten, welche 

Belange genannt.

Zustimmungspflichtige Maßnahmen

Arbeitgebers bedürfen der Zustimmung des 
Betriebsrates, um rechtswirksam zu werden. 

-
-

sche Kontrollsysteme, welche die Menschen-

erhebliche psychische Belastung darstellen 

-
tigten zustimmen, damit diese durchgeführt 
werden dürfen.

Betriebsvereinbarungen

über welche zwischen Arbeitgeber/-in und 
Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung abge-

-

 
Verhalten der Arbeitnehmer/-innen im Be- 

könnte Regelungen zum Rauchen bzw. 
Nichtrauchen in der Arbeitsstätte umfassen.

 
und Lage der Arbeitszeit und der Pausen 
oder die Anordnung über vorübergehende 
Verkürzung bzw. Verlängerung der Ar-

 Betriebsräte dürfen Einsicht in  

 betriebliche Aufzeichnungen 

nehmen, Betriebsbegehungen machen und 

Behörden bei Kontrollgängen im Betrieb 

begleiten. Zudem muss die Arbeitgeberin/

der Arbeitgeber den Betriebsrat von jedem 

Arbeitsunfall unverzüglich in Kenntnis 

setzen.

 Die Arbeitgeberin/der Arbeit geber  

 hat die Pflicht, den Betriebsrat  

 anzuhören.
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-

 -

 -

 

Konkrete Rechte im Arbeitsschutz

Betriebsräte anhören und mit ihnen darüber 

bezüglich der Beteiligung von Betriebsräten 

 Anhörungsrecht von Betriebsräten bei 
der Auswahl von Arbeitsmitteln (z.B. Ma-

-
dingungen

 Beteiligungsrecht von Betriebsräten bei 
-

rüstung
 Beteiligung von Betriebsräten bei der Ar-

tion der Unterweisung
 -

heitsschutzdokumenten und den Auf-
zeichnungen zu Arbeitsunfällen

 -
schutzrelevanten Messungen und Unter-
suchungen

 Zugang zu den Aufzeichnungen über die 

 -
überschreitungen, deren Ursachen und 

 Informationsrecht über behördliche Auf-
lagen, Vorschreibungen, Bewilligungen 
usw. im Bereich des Arbeitnehmerschutzes

 Beratungsrecht über die Bestellung von 

zinern/-innen
  

damit befassten Personen

Zustimmung 
zur Sicherheitsvertrauensperson
Arbeitgeber/-innen müssen, abhängig von 

 
-

wirksame Bestellung die Zustimmung der 

-

im Betrieb aktiv ist.

Teilnahme 
am Arbeitsschutzausschuss

-
-

-
plätze Büroarbeitsplätze oder vergleichbare 

-

die Aufgabe, die gegenseitige Information, den 

liche Koordination des Arbeitsschutzes zu ge-
währleisten. Ziel ist eine Weiterentwicklung 

 Tipp für Betriebsräte/-innen
 Die Beteiligung von Betriebsräten passiert in vielen Betrieben, trotz gesetzlicher Rege- 

lung, nicht automatisch. Fordern Sie aktiv Ihre Beteiligung ein und verweisen Sie auf die gesetz- 

liche Grundlage. Nutzen Sie den Arbeitsschutzausschuss als Forum, um Ihre Anliegen den 

verschiedenen innerbetrieblichen Akteuren/-innen näherzubringen. Wenn man Sie nachhaltig 

daran hindern will, sich in Fragen der Sicherheit und Gesundheit einzubringen, können Sie Ihrer- 

seits Druck aufbauen – beispielsweise durch eine Verweigerung der Zustimmung zu Sicherheits-

vertrauenspersonen, welche nicht in Ihrem Sinne sind. 
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SCHRITT 2: 
INFORMATIONEN SAMMELN

-
potenziale und gehen mit diesen auch un-
terschiedlich um. Betriebsräte wissen in der 

-
bleme könnten beispielsweise im Bereich 

-

der gesundheitsschädlichen Arbeitszeitge-

immer augenscheinlich, sie können auch im 
-

trieb zahlreiche unterschiedliche Arbeits- 
und Aufgabenbereiche, sodass es auch für 
erfahrene Betriebsräte/-innen schwer ist, die 

erfassen. 

Mitarbeiter/-innen in der Produktion, dem 
Büro, dem Lager, dem Transport, der Reini-

Arbeitsbedingungen für alle sicherzustellen, 
-
-

-
wendigen Informationen über Problemfelder.

 Tipp für Betriebsräte/-innen
 Machen Sie Arbeitnehmerschutz 

und Gesundheitsförderung zu einem regel- 

mäßigen Thema Ihrer Betriebsratsarbeit. 

Behandeln Sie es bei Betriebsratssitzungen 

und Betriebsversammlungen. Machen Sie 

gezielte Begehungen mit dem Fokus auf 

Sicherheit und Gesundheit. Versuchen Sie, 

die Präventionskultur im Betrieb positiv zu 

prägen und seien Sie auch durch Ihr eigenes 

Verhalten Vorbild für die Beschäftigten.
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SCHRITT 3: 
PROBLEME OFFEN ANSPRECHEN –
LÖSUNGSVORSCHLÄGE BRINGEN

 Tipp für Betriebsräte/-innen
 Nicht jeder Hinweis von Betriebsräten führt gleich zu sinnvollen Maßnahmen. Manchmal 

sind Arbeitgeber/-innen mit der Thematik schlicht überfordert. Oftmals werden Probleme aber 

auch bewusst ignoriert oder auf die lange Bank geschoben. Um dokumentieren zu können, wann 

und wie häufig Arbeitgeber/-innen bereits auf Probleme aufmerksam gemacht wurden, ist es 

sinnvoll, die Kommunikation stets zu dokumentieren. Im Falle einer Kontrolle durch die Arbeits-

inspektion oder gar bei einem Arbeitsunfall können Arbeitgeber/-innen dann nicht behaupten, 

sie hätten von den Mängeln nicht gewusst. Auch das Protokoll des Arbeitsschutzausschusses 

kann hier herangezogen werden. 

dem Arbeitgeber. Um dieser Verantwortung 
auch nachkommen zu können, sind Arbeit- 
geber/-innen auf Informationen aus der Be-

insbesondere bei heiklen Themen wie dem 

Betriebsräte weisen Arbeitergeber/-innen also 
-

Lösungsvorschläge gibt, können diese unter-
breitet werden. Arbeitgeber/-innen sind zwar 

-
setzen. Jedoch müssen sie – im Zuge der der 

-
 
-

-
fährdungen festgelegt und umgesetzt werden 

Betriebsräte, stets eine Lösung parat zu haben. 
-

ten Mängel sollte aber gedrängt werden. Bei 
dieser sind Betriebsräte dann zu beteiligen. 

In Betrieben, in denen ein Arbeitsschutz- 
ausschuss einzurichten ist, können sicher-
heits- und gesundheitsrelevante Themen auch 

Vorgehensweisen können dann gleich mit 
sämtlichen Akteuren/-innen des innerbetrieb- 
lichen Arbeitsschutzes abgestimmt werden. 

 

Themen, Vorschläge und Positionen stets 
nachvollziehbar. 

Arbeitgeber/-innen können auf verschiedenen 

-
formationen oder im Zuge eines Arbeits-
schutzausschusses, ist dabei unerheblich. 

 
geber/-innen hier die Verantwortung tragen 
und eine Lösung herbeiführen müssen. 
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 Tipp für Betriebsräte/-innen
 Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmedi-

ziner/-innen und Arbeitspsychologen/-innen 

werden vom Unternehmen bezahlt. Sie sind 

entweder externe Auftragnehmer/-innen 

oder Mitarbeiter/-innen des Betriebes. 

Dies macht es oft schwer für sie, gegenüber 

der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber vehe- 

ment aufzutreten. Gleiches gilt für Sicher-

heitsvertrauenspersonen, welche aus dem 

Kreis der Beschäftigten kommen. Pflegen 

Sie guten Kontakt zu all diesen Akteuren/ 

-innen. Unterstützen Sie diese in ihren Vor- 

haben und stehen Sie ihnen in kritischen 

Fragen bei. 

SCHRITT 4: 
VERBÜNDETE IM BETRIEB SUCHEN

-

-
mit, Probleme und ihre Verantwortung für 

einige betriebliche Akteure/-innen, mit de-
nen Betriebsräte kooperieren können, um  
die Verantwortlichen von ihren Anliegen 
zu überzeugen.

 
-innen können für Betriebsräte wesentliche 

 

zu beraten und mit anderen Akteuren/-innen 
des innerbetrieblichen Arbeitsschutzes zusam-

-

kann nützlich sein, wenn man betriebsrätliche 

-
dere auch Arbeitspsychologen/-innen, sollte 
man als Betriebsrat unbedingt kooperieren.

wichtige Partner/-innen, wenn es darum geht, 

-

personen werden von der Arbeitgeberin/vom 
Arbeitgeber mit betriebsrätlicher Zustim-

verlässliche Mitarbeiter/-innen – manchmal 

Aufgabe, die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber 

 

sehr praktischen Zugang zu den Proble- 
matiken und können einen sehr wertvollen 

-
bedingungen liefern.

-

-

-
tung der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers, auf-

-
pertisen, Vorschläge und Meinungen eine 

Wenn es auch in Kooperation nicht gelingt, 
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 Tipp für Betriebsräte/-innen
 Ähnlich wie bei den internen Ak- 

teuren/-innen des Arbeitnehmerschutzes 

empfiehlt es sich auch hier, guten Kontakt 

zu pflegen. Als Betriebsrätin/Betriebsrat 

sollten Sie die für das Unternehmen zu- 

ständige Arbeitsinspektorin/den für das 

Unternehmen zuständigen Arbeitsinspek-

tor kennen und regelmäßig Kontakt hal- 

ten. Dies erleichtert die Kommunikation  

bei heiklen Fragen und schafft Vertrauen 

und Verbindlichkeit. 

Wenn das interne Aufzeigen von Problemen 
nicht fruchtet und Arbeitgeber/-innen ihrer 
gesetzlichen Verantwortung nicht nach-
kommen, können sich Betriebsräte auch an 

-
liche Beratung an und informieren über die 

weitere Vorgehensweise und eine eventuelle 
Unterstützung durch die Interessenvertre-
tung dabei besprochen und geplant werden. 

Auch bei der Allgemeinen Unfallversiche-
-

-

-
doch unbegründet, da AUVA und Arbeitsin-
spektion lieber rechtzeitig vorab beraten, als 

Arbeitgeber muss gewillt sein, die vorge-
-

setzen. Ist sie/er das nicht, muss sie/er 

SCHRITT 5: 
EXTERNE EXPERTISE EINHOLEN
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 Tipp für Betriebsräte/-innen
 Viele Arbeitgeber/-innen interpre-

tieren die Anrufung der Arbeitsinspektion 

durch Betriebsräte/-innen regelrecht als Ver- 

rat. Dabei wird übersehen, dass zahlreiche 

vorherige Hinweise auf Probleme ignoriert 

oder unzureichend bearbeitet wurden. Als 

Betriebsrätin/Betriebsrat sollte Ihnen jeden- 

falls bewusst sein, dass eine „Anzeige“ bei 

der Arbeitsinspektion von der Unternehmens- 

leitung oft als eine Konflikteskalation verstan- 

den wird. Dennoch ist dieser Schritt bewusst 

zu setzen, wenn die Sicherheit und Gesund-

heit der Beschäftigten auf dem Spiel stehen. 

Sprechen Sie sich bei Bedarf vorab mit Arbei-

terkammer oder Gewerkschaft ab. Stellen Sie 

der Arbeitsinspektion sämtliche relevanten 

Informationen vorab zu Verfügung: Wann 

tritt die Gefahr auf? Wo tritt sie auf? Wer ist 

davon betroffen? Auf diese Weise kann die 

Kontrolle effizient und zielführend erfolgen. 

SCHRITT 6: 
KONTROLLE DURCH DIE ARBEITSINSPEKTION

-
triebliche Lösung anzustreben. Arbeitgeber/ 
-innen haben die Möglichkeit, sich Ratschläge 

-

-

-

-
ren nicht ausgeschaltet und erheblich redu-

ziert werden können, muss die Behörde das 
Recht durchsetzen.

spektion zu einer Kontrolle des Betriebes zu 
-

-
inspektion im Betrieb umgehend informiert 
werden und hat ein Recht darauf, bei der Be-
gehung dabei zu sein.   

Teilnahme an einer Kontrolle der Arbeitsins-
pektion im Betrieb zu beantragen. Bei beson-
ders schwerwiegenden Problemen oder wenn 
befürchtet werden muss, dass auch die Kon-

kann dies sinnvoll sein. Betriebsräte können 
sich bei Bedarf an die Arbeiterkammer wen-
den und eine Teilnahme an der Kontrolle an-
regen.
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FORDERUNGEN DER ARBEITERKAMMER OBER-
ÖSTERREICH FÜR GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN

 

, 
 z.B. durch ein Vetorecht bei der Bestellung 

 
, 
-

kontrollen von Vorschreibungen oder die 

 -
-

 -

 
 Unternehmen, die krank machende Ar-

beitsbedingungen nicht abstellen, sollen 

sollen Unterstützung erhalten.

 Informationen zum AK-Angebot für  
 Betriebsräte und Gewerkschafter  

 erhalten Sie beim Kompetenzzent-

rum Betriebliche Interessenvertretung der

Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

E-Mail: kbi@akooe.at

Telefon: (050) 6906-2323

AK-ANGEBOTE FÜR BETRIEBSRÄTE/-INNEN
 Beratungen in Angelegenheiten des Arbeit- 

nehmerschutzes 
 

Prüfung von Betriebsvereinbarungen im 
-

nehmerschutzes
 -

begehungen mit der Arbeitsinspektion
 Beratung und Begleitung von Betriebs- 

-
ierung psychischer Belastungen am Ar-

rungsmanagement“
 -

-
derung
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DIE ARBEITERKAMMER 
IN LINZ UND DEN BEZIRKEN 
Beratung, Vertretung und

Einsatz für Ihre Interessen
 
AK Oberösterreich, 

AK Braunau, 

AK Eferding,  

AK Freistadt, 

AK Gmunden, 

AK Grieskirchen, 

AK Kirchdorf, 

AK Perg, 

AK Ried, 

AK Rohrbach, 

AK Schärding, 

AK Steyr, 

AK Vöcklabruck, 

AK Wels, 

Informationsblatt der Kammer für Arbeiter und 

Angestellte für Oberösterreich, Nummer 10/2015, 

Zl.-Nr.: GZ 02Z033937 M, AK-DVR 0077747 

Medieninhaberin: Kammer für Arbeiter und Angestellte  

für Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz siehe 

ooe.arbeiterkammer.at/impressum.htm

Hersteller: DIREKTA Druckerei & Direktmarketing GmbH,

Petzoldstrasse 6, 4020 Linz

ooe.arbeiterkammer.at
Eine Information der Stabstelle Arbeitsbedingungen

E-Mail: arbeitsbedingungen@akooe.at

Telefon: (050) 6906-2317
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